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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1997

Norm

ABGB §1118 B1

MRG §33 Abs2

Rechtssatz

Die Erklärung des Vermieters, den Vertrag aufzuheben, wird rückwirkend unwirksam, wenn der Mieter einen nicht

durch grobes Verschulden entstandenen quali zierten Mietzinsrückstand bis zu dem in § 33 Abs 2 MRG angeführten

Zeitpunkt entrichtet.
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